Pfarrgemeinderats-Wahl
Der Grundsatz, dass Pfarrgemeinderäte zu einem großen Teil durch eine Wahl entstehen, ist so alt wie die Pfarrgemeinderäte selber. Im Zentrum steht die maßgebliche Beteiligung durch die Pfarrbevölkerung, durch die gesamte Pfarrgemeinde. Dabei zählt weniger die prozentuelle Wahlbeteiligung, sondern die Öffnung des pastoralen Entscheidungsgremiums auf die gesamte Pfarrgemeinde hin. Von der Pfarrgemeinde gewählt zu sein, gibt dem Pfarrgemeinderat die Rückendeckung und Stärkung.
Die Regeln, wie diese Wahl abläuft, sind je nach Wahlmodell verschieden. Bei der PGR-Wahl 2027 gibt es in der Diözese zwei Modelle: Die "Wahl durch Auswahl aus der Kandidat:innenliste" und die "Urwahl", die es auch in der Variante "Urwahl nach Personengruppen" gibt.
Gemeinsam ist allen Wahlmodellen, dass alle Mitglieder der Pfarrgemeinde aktiv beworben werden, sich zu (1) beteiligen, dass die Wahl (2) transparent abläuft, dass es (3) im Pfarrgemeinderat auch Personen gibt, die neu in den Pfarrgemeinderat kommen und gemeinsam mit den erfahrenden Mitgliedern neue Impulse für die Pfarrgemeinderatsperiode 2027-32 setzen und dass (4) der Pfarrgemeinderat von der Verschiedenheit seiner Mitglieder lebt. (Grundprinzipien der Pfarrgemeinderatswahl 2027 in der Diözese Linz: Breite Beteiligung, Transparenz, Innovation und Verschiedenheit)

